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Stadt Meerbusch 30.01.2008 
Der Bürgermeister  
FB 2 / T 2 
Az.: FB 2 / T 2 / 51. 
 
 
 
An die Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses 
Frau Schoppe 
      
      
      
      
      
 
 
Beratungsvorlage 
 
zu TOP I /       3        der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.02.2008 
 
 
Stadtranderholung 2008 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die geplante Jugendpflegemaßnahme „Stadtranderholung“ 
nach der beigefügten Konzeption im Jahr 2008 durchzuführen, der Teilnehmerbeitrag wird auf  
100,-- Euro (ermäßigt 60,--  Euro) festgesetzt. 
 
 
Begründung:  
 
Die Stadtranderholung des Jugendamtes bietet durch Spiel-, Sport- und Bastelaktionen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung für Kinder und für die Eltern eine verlässliche Kinderbetreuung in den Ferien. 
 
Die Stadt Meerbusch veranstaltet diese Ferienmaßnahme erfolgreich seit 25 Jahren in Lank und in 
Büderich und beabsichtigt auch im Jahr 2008 die Stadtranderholung für Kinder zwischen 8 und 12 
Jahren fortzusetzen. 
Im Jahr 2008 findet die Maßnahme in Büderich wieder in der Städt. Mauritius-Grundschule statt. Die 
Ferienbetreuung des Osterather Betreuungsvereins im Rahmen der offenen Ganztagsschule  
( OGATA ) soll zeitgleich dort stattfinden. Mit dem Verein wurde eine Kooperationsvereinbarung ge-
troffen, die sowohl gemeinsame als auch getrennte Aktivitäten auf dem Schulgelände vorsieht.    
 
Durch in jedem Jahr wechselnde Themen werden die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten der Kinder 
erweitert und ihre Phantasie beflügelt. 
Die Kinder sollen ein breites Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten kennenlernen, das sich von ihrem 
alltäglichen Erleben unterscheidet und in dem sie ihre Ideen und Fähigkeiten austesten können. 
Durch gemeinsame Aktionen und das „Miteinander“ sollen die Kinder Qualifikationen wie Selbstkom-
petenz, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement erwerben. 
 
Darüber hinaus ist die Stadtranderholung auch dazu geeignet, den Eltern und Kindern in der Stadt 
Meerbusch einen positiv besetzten Zugang zum Jugendamt aufzuzeigen. 
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Entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15. November 2005 über regelmäßi-
ge, moderate Erhöhungen entwickelt sich der Teilnehmerbeitrag wie folgt: 
 
           Vollzahler Euro                 Ermäßigung Euro 
2005 :         70                                       55 
2006 :         90                                       55 
2007 :         95                                       55 
2008 :        100                                      60      
2009 :        105                                      60 
2010 :        110                                      65       je Kind    
 
 
Lösung:  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme „Stadtranderholung“ nach der beigefügten Konzeption 
durchzuführen. 
 
 
 
Kosten/Deckung:  
 
Für 2008 sind ein Aufwand von 41.000 €uro  bei Produkt-Nr. 060020010, Sachkonto 5211030 sowie 
ein Erlös von 25.500 €uro  im Haushaltsentwurf eingeplant. 
 
 
 
Personalaufwand:  
 
Der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Stadtranderholung beträgt ca. 46 % 
einer Vollzeitarbeitsstelle.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 Angelika Mielke-Westerlage  
 Erste Beigeordnete  
 


